
VOLLMACHT 

 

Herrn Rechtsanwalt Stefan Zeidler, Friedrich-Ebert-Str. 147, 34119 Kassel wird hiermit Vollmacht erteilt in der 

Angelegenheit ………………………………………………………………………………………………………………  

wegen  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Die Vollmacht ermächtigt insbesondere 

1. zur außergerichtlichen Vertretung, Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter 
und deren Versicherer sowie zur Akteneinsicht; 

2. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und Abgabe und Entgegennahme von einsei-
tigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen); 

3. zur Vertretung in privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren;  

4. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) und der Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;  

5. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 
Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO, mit ausdrück-
licher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Emp-
fangnahme von Ladungen nach § 145 a Abs. 2 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Straf-
prozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; 

6. zur Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden und –gerichten; 

7. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über 
die Scheidungsfolgen, sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versor-
gungsauskünften; 

8. zur Vertretung vor den Arbeitsgerichten; 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen sowie für Neben- und Folgeverfahren aller Art, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren (zB §§ 726-732, 766-
774, 785, 805, 872 ff. ZPO u. a.), Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren, Vergleichsverfahren 
und Insolvenzverfahren. 
 
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise 
auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechts-
streit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen. 
 
Der Bevollmächtigte ist befugt, Akteneinsicht zu nehmen und die vom Gegner oder der Justizkasse zu erstattenden Beträge 
entgegenzunehmen. Das schließt Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere den Streitgegenstand, Kautio-
nen, Entschädigungen und die vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen 
Auslagen ein. 
Der Gerichtsvollzieher und jede andere gerichtliche, behördliche oder private Stelle, einschließlich des/der gegnerischen Pro-
zessbevollmächtigten, werden angewiesen, Beträge an die bevollmächtigte Anwaltskanzlei auszuzahlen. 
 
 
Ort/Datum:   Unterschrift:  
 

 Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass weder Betragsrahmen- noch Fest-
gebühren der anwaltlichen Vertretung zugrunde zu legen sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind. 

 Ich wurde darauf hingewiesen, dass im außergerichtlichen arbeitsrechtlichen Sachverhalt und im arbeitsgerichtlichen Verfahren der ers-
ten Instanz auch für die obsiegende Partei kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die 
Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistands besteht. 
Es besteht die Möglichkeit, auch selbst vor Gericht aufzutreten oder sich durch einen Verbandsvertreter vertreten zu lassen. 

 
 
Ort/Datum:   Unterschrift:  

 


